
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/12/6 89/06/0033
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1990

Index

L37157 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Tirol

L82000 Bauordnung

L82007 Bauordnung Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Tir 1978 §44 Abs3 lita;

BauRallg;

Rechtssatz

Die Verp<ichtung zur Beseitigung eines konsenswidrigen Baues tri=t dessen (jeweiligen) Eigentümer, worunter

allerdings nicht notwendigerweise der Liegenschaftseigentümer zu verstehen ist (Hinweis E 9.11.1989, 89/06/0162, AW

89/06/0066).

Schlagworte

Baurecht Baubefehl Polizeibefehl baupolizeilicher AuftragBaupolizei Baupolizeiliche Aufträge Baustrafrecht Kosten

Allgemein BauRallg9/1Baurecht Grundeigentümer Rechtsnachfolger
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